
 

 

An die 
Präsidentin des Nationalrats 
Doris BURES 
Parlament 
1017     W i e n 
GZ: BKA-353.110/0026-I/4/2015 Wien, am 30. April 2015
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Dipl.Ing. Deimek, Kolleginnen und Kollegen 
haben am 2. März 2015 unter der Nr. 3980/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend „unterstützt das Bundeskanzleramt tatsächlich 

die Forderungen des VCÖ?“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1, 3, 5 und 7: 

 Tritt das Bundeskanzleramt für weitere Erhöhungen der Normverbrauchsabgabe 
ein? 

 Tritt das Bundeskanzleramt für eine weitere Erhöhung der motorbezogenen 
Versicherungssteuer ein? 

 Tritt das Bundeskanzleramt für die Einführung einer flächendeckenden LKW-Maut 
ein? 

 Tritt das Bundeskanzleramt für die Abschaffung der Pendlerpauschale ein? 
 

Diese Fragen betreffen keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundeskanzleramts. 

 

Zu den Fragen 2, 4, 6 und 8: 

 Wenn nein, wie erklären sich umfangreiche Förderungen und Subventionen 
seitens des Bundeskanzleramtes an den VCÖ, wenn das Bundeskanzleramt 
dessen Forderungen ebenfalls für unzulässig halten würde? 
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 Wenn nein, wie erklären sich umfangreiche Förderungen und Subventionen 
seitens des Bundeskanzleramtes an den VCÖ, wenn das Bundeskanzleramt 
dessen Forderungen ebenfalls für unzulässig halten würde? 

 Wenn nein, wie erklären sich umfangreiche Förderungen und Subventionen 
seitens des Bundeskanzleramtes an den VCÖ, wenn das Bundeskanzleramt 
dessen Forderungen ebenfalls für unzulässig halten würde? 

 Wenn nein, wie erklären sich umfangreiche Förderungen und Subventionen 
seitens des Bundeskanzleramt an den VCÖ, wenn das Bundeskanzleramt 
dessen Forderungen ebenfalls für unzulässig halten würde? 

 

Im Hinblick auf die Beantwortung der Fragen 1 ff erübrigt sich eine Beantwortung 

dieser Fragen. Im Übrigen weise ich darauf hin, dass der VCÖ in meinem 

Zuständigkeitsbereich seit 2011 nicht gefördert wurde (vgl. die Beantwortungen der 

Parlamentarischen Anfragen Nr. 764/J und 790/J). 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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